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Haibach i.M., am 15.11.2021 
 

K U N D M A C H U N G  
 

Gemäß § 94 Abs. 6 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird durch zwei Wochen 
öffentlich kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Haibach im Mkr. in seiner 
am 11.11.2021 abgehaltenen konstituierenden Sitzung folgendes beschlossen hat: 
 

1. Festlegung der Anzahl der Ausschüsse und Berechnung der den einzelnen 
Fraktionen zukommenden Obmann und Obmannstellvertreterstellen; 
Für die kommende Legislaturperiode wurden 5 Ausschüsse eingerichtet. Die Anzahl 
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) in allen eingerichteten Ausschüssen (ausgenommen 
dem Prüfungsausschuss) wurde auf 5 Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder erhöht. 

 

2. Bildung des Gemeindeprüfungsausschusses; 
 

3. Bildung eines Ausschusses für Bau, Straßenbau- und Verkehrsangelegenheiten, 
für Agenden der örtlichen Raumplanung und der Wasser- und 
Kanalbauangelegenheiten sowie für Agenden der Dorf- und Stadtentwicklung;  

 

4. Bildung eines Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur- und 
Sportangelegenheiten;  

 

5. Bildung eines Ausschusses für Umweltfragen und Energieangelegenheiten;   
 

6. Bildung eines Ausschusses für Jugend-, Familien-, Senioren- und 
Integrationsangelegenheiten; 

 

7. Bildung eines Ausschusses für Finanzen und Budgetangelegenheiten; 
 

8. Bildung eines Personalbeirates;   
 

9. Entsendung eines Vertreters und eines Stellvertreters in die 
Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Urfahr-Umgebung; 

 

10. Entsendung eines Vertreters und eines Stellvertreters in die 
Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung; 

 

11. Entsendung eines Vertreters und eines Stellvertreters in die 
Verbandsversammlung des Wasserverbandes Fernwasserversorgung 
Mühlviertel; 

12. Entsendung eines Vertreters und eines Stellvertreters in den 
Wegeerhaltungsverband Oberes Mühlviertel;     

 

13. Entsendung eines Vertreters und eines Stellvertreters in den Gemeindeverband 
Regionalverkehr Gusen-Aist-Naarn;  ; 

 

14. Entsendung von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern in die Verbandsversammlung 
des Sanitätsgemeindeverbandes; 

 

15. Entsendung von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern in den Jagdausschuss eines 
Personalbeirates;   

 

16. Entsendung von Vertretern in den Verein LAG Sterngartl Gusental und Verein 
Mühlviertler SternGartl;     
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17. Entsendung eines Vertreters und eines Stellvertreters in die Vollversammlung 
der INKOBA Sterngartl-Gusental;  

 

18. Entsendung eines Vertreters in den Vorstand des Vereins Reitweg Region 
Mühlviertler SternGartl;     
Für Punkt 2. bis Punkt 18. wurden die Mitglieder und Vertreter einstimmig gewählt.  

 

19. Änderung der Satzung des Gemeindeverbandes Wegeerhaltungsverband Oberes 
Mühlviertel – Beschlussfassung;   
Die neuen Satzungen des Wegeerhaltungsverbandes Oberes Mühlviertel wurden 
vollinhaltlich beschlossen. 

 

20. Kindergartentransportvertrag – Beschlussfassung;     
Der Vertrag zum Transport der Kindergartenkinder mit der Fa. Event Taxi Lengauer 
GmbH wurde vollinhaltlich beschlossen. 

 

21. Ausschreibung des Kassenkredites 2022 – Beschlussfassung;  
Die zur Kenntnis gebrachte Ausschreibung wird an folgende Banken zur 
Angebotslegung ergehen: 

• Raiffeisenbank Region Gallneukirchen 

• Allgemeine Sparkasse 

• Hypo Bank 

• VKB-Bank 
 

22. Prüfungsbericht des Gemeindeprüfungsausschusses – Genehmigung;  
Dieser Tagesordnungspunkt wurde von der Sitzung abgesetzt, weil die Genehmigung 
des Protokolls der letzten Prüfungsausschusssitzung bereits erfolgte.  
 

23. Verkauf öffentliches Gut aus Parz.2617/2, KG Haibach – Beschlussfassung 
einer Verordnung; 
Für den Verkauf von 63 m3 öffentliches Gut aus Parz. 2617/2 wurde die Verordnung für 
die Auflassung des öffentlichen Gutes beschlossen. 
 

24. Allfälliges;  

• Über Ehrungen langjähriger GR wird diskutiert 

• Für den Veranstaltungssaal soll ein schwarzer Vorhang bei der Bühne 
angeschafft werden – GR Trötzmüller holt Angebote ein  

 

 
angeschlagen:  15.11.2021    Der Bürgermeister 
abgenommen:  30.11.2021    

       Ing. Dietmar Leitner 
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